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Zur privilegierenden Wirkung der Business
Judgment Rule bei Schaffung einer angemesse-
nen Informationsgrundlage – Haften unbefan-
gene Vorstandsmitglieder im Rahmen unterneh-
merischer Entscheidungen nur für grobe Fehler?

Die Inanspruchnahme von Vorstandsmitgliedern auf
Schadensersatz im Wege des Binnenregresses hat Kon-
junktur. Dabei mehren sich auch die Fälle, in denen Vor-
standsmitglieder für wirtschaftlichen Misserfolg in An-
spruch genommen werden. Ein zentraler Baustein in der
Verteidigungsstrategie der Vorstandsmitglieder ist dabei
die seit dem Jahr 2005 im Aktiengesetz kodifizierte
Business Judgment Rule (§ 93 Abs. 1 Satz 2 AktG). In-
wieweit die Business Judgment Rule unternehmerische
Entscheidungen privilegiert, ist allerdings wenig ge-
klärt. Der Beitrag geht der Frage nach, ob § 93 Abs. 1
Satz 2 AktG – wie neuerdings vorgeschlagen – in dem
Sinne zu lesen ist, dass er die Verantwortlichkeit von
unbefangenen Vorstandsmitgliedern bei unternehmeri-
schen Entscheidungen generell auf Fälle grober Fehler
beschränkt. 597
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Der Gesamtschuldnerregress unter Vorstands-
mitgliedern

Wird eines von mehreren gesamtschuldnerisch haften-
den Vorstandsmitgliedern von der Gesellschaft in An-
spruch genommen, besteht im Anschluss das Erforder-
nis, sich bei den übrigen Gesamtschuldnern zu regres-
sieren. Dabei stellen sich jedoch diverse rechtliche He-
rausforderungen, die praktisch nicht selten dazu führen,
dass der Ausgleichsberechtigte den Schaden am Ende
allein zu tragen hat. Neben der quotalen Haftungsvertei-
lung erlangen auf diese Weise insbesondere beweis- und
verjährungsrechtliche Fragestellungen Bedeutung. Fer-
ner rücken – wie zuletzt öffentlichkeitswirksam in der
Siemens/Neubürger-Entscheidung des LG München I –
die Auswirkungen von Vergleichsvereinbarungen mit
einzelnen Gesamtschuldnern in den Fokus. Der Beitrag
untersucht die einzelnen Regresshürden und zeigt Mög-
lichkeiten zur Absicherung des Regressanspruchs auf. 606
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Gesamtverantwortung, Gesamtentlastung –
Gesamtnichtigkeit? – Zu den Rechtsfolgen der
erfolgreichen Anfechtung von Gesamtentlas-
tungsbeschlüssen

Nach § 139 BGB ist ein Hauptversammlungsbeschluss,
mit dem über mehrere Beschlussgegenstände einheitlich
abgestimmt wurde, im Zweifel insgesamt anfechtbar,
auch wenn sich der zur Anfechtung berechtigende Man-
gel nur auf einen abtrennbaren Teil des Beschlusses
erstreckt. Ob doch von Teilnichtigkeit auszugehen ist,
hängt vom Inhalt des Beschlusses ab, welcher durch
Auslegung zu ermitteln ist. Bei der Gesamtentlastung be-
reitet dieses Vorgehen jedoch Schwierigkeiten. Der Bei-
trag geht der Frage nach, ob die erfolgreiche Anfechtung
die Gesamtentlastung stets insgesamt zu Fall bringt, auch
wenn sich die Mängel des Beschlusses ausschließlich auf
die Entlastung einzelner Organmitglieder beziehen. 612
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